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Allgemeine Chronik

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Der Bundesrat publizierte im Juni 2020 seine Botschaft zur Genehmigung der Genfer
Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische
Angaben. Durch die Teilnahme am Abkommen würden Begünstigte von schweizerischen
geografischen Angaben – z.B. Bündnerfleisch, Zuger Kirsch, Swiss Watches – mit Hilfe
des Mitteilungsverfahrens der WIPO in sämtlichen Mitgliedstaaten Schutz vor
Nachahmung und Missbrauch erhalten. Durch die Genehmigung des Abkommens und
der daraus erfolgenden Änderung des Markenschutzgesetzes würden demnach auch
Konsumentinnen und Konsumenten profitieren, da Verfahren gegen Nachahmer
einfacher eingeleitet werden könnten und das Angebot demnach transparenter würde.
Das bisher bestehende Lissabonner Abkommen aus dem Jahr 1958 – dem die Schweiz
damals nicht beigetreten war – wurde 2015 überarbeitet und um zwei Punkte ergänzt.
Während sich zuvor nur schweizerische Ursprungsbezeichnungen schützen liessen, ist
dies unter der Genfer Akte nun für alle schweizerischen geografischen Angaben
möglich. Ausserdem können neuerdings auch zwischenstaatliche Organisationen der
Akte beitreten, was deren Wirkungsradius erhöht. Er sehe in der Genfer Akte ein
grosses wirtschaftliches Potenzial, da die uneinheitliche Regulierung der geografischen
Angaben seit den 1990er Jahren zahlreiche Schweizer Begünstigte vor Probleme gestellt
hätte, erklärte der Bundesrat. Diese konnten bisher nur über kostspielige Verfahren
oder über bilaterale Verträge einen adäquaten Schutz im Ausland erhalten. Durch den
Beitritt erwarte er eine massive Kosteneinsparung für den öffentlichen wie auch den
privaten Sektor. 

In der Herbstsession 2020 beriet der Ständerat die Vorlage. Hannes Germann (svp, SH)
empfahl dem Ständerat, im Namen der WBK-SR, der Genehmigung zuzustimmen, da das
System kostengünstig sei und den wirtschaftlichen Wert der Schweizer Bezeichnungen
stärken würde. Die anwesende Bundesrätin Karin Keller-Sutter wies darauf hin, dass
den Kantonen und Gemeinden durch die Genehmigung keine zusätzlichen Kosten
entstehen würden. Obwohl die Genfer Akte direkt anwendbar wäre, werde man diese
mit einigen Anpassungen im Markenschutzgesetz gesetzlich verankern, erläuterte die
Bundesrätin. Der Ständerat nahm den bundesrätlichen Entwurf einstimmig und ohne
Enthaltungen an. 1
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Beziehungen zu internationalen Organisationen

In der Frühjahrssession 2021 setzte sich der Nationalrat mit der Genehmigung der
Genfer Akte des Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und
geografische Angaben auseinander. Simone de Montmollin (fdp, GE) berichtete im
Namen der WBK-NR dass das Abkommen zur Unterstützung empfohlen werde, da die
Schweiz aufgrund des Geltungsbereichs der Genfer Akte ihre wirtschaftlichen
Interessen besser schützen könne. Das Abkommen sei vor allem für Schweizer
Agrarprodukte mit hoher Wertschöpfung von grosser Bedeutung. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter merkte an, dass der Schweiz durch den Beitritt keine direkten finanziellen
oder personellen Kosten entstehen würden. Auch das aktuelle Schweizer Verfahren zur
Anerkennung und Verwaltung von geografischen Angaben müsse nicht angepasst
werden. Die Schweiz würde im Markenschutzgesetz dennoch einige Bestimmungen
gesetzlich verankern, unter anderem eine Berechtigungsgrundlage für eine
internationale Registrierung, Gründe einer Verweigerung, Übergangsfristen bei
Verstössen und die Erhebung von Verfahrensgebühren. Der Nationalrat nahm das
Geschäft mit 182 Stimmen einstimmig an.
Genauso eindeutig war das Ergebnis der Schlussabstimmung. Sowohl der Ständerat mit
44 Stimmen, wie auch der Nationalrat mit 194 zu 1 Stimmen genehmigten das
Abkommen klar. 2
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1) AB SR, 2020, S. 686 ff.; BBl, 2020, S. 5827ff.; Medienmitteilung WBK-SR vom 19.8.20
2) AB NR, 2021, S. 712; AB NR, 2021, S. 92ff.; AB SR, 2021, S. 339
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